
dem Schelf. Der tiefere Grund für diese Forderung besteht darin, daß den 
USA die Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Schelf in den letzten 
Jahren von einigen Küstenstaaten nicht gestattet worden ist.60 
Die Gewässer über dem Schelf sind wegen ihres Gehalts an Phyto- und Zoo
plankton sehr fischreich; etwa 75 Prozent aller Seefische werden in Schelf
gewässern gefangen. Der Fischfang in den Schelfgewässern ist mit Ausnahme 
der Grundfischerei für alle Staaten frei. Der Fischreichtum der Schelfgewäs
ser hat jedoch einige Küstenstaaten dazu verführt, den Fischfang in diesen 
Gewässern für sich zu monopolisieren. Ausgangspunkt dieser Entwicklung 
waren die Proklamationen des USA-Präsidenten Truman vom 28. September 
1945 über den Schelf und die Fischerei,61 in denen noch recht vage von USA- 
Ansprüchen über das Schelfmeer und seine Schätze gesprochen wurde; in der 
Kommentierung durch den Innenminister I.ckes wurde schon deutlicher von 
der USA-Jurisdiktion über die Fischressourcen des offenen Meeres, das an 
die USA-Küste grenzt, gesprochen.62 Allerdings gingen die USA bei der Ver
wirklichung ihrer Proklamationen von 1945 sehr zurückhaltend vor, hatten 
sie doch deren Bumerangwirkung schnell erkannt. So berührte ihr 
Schelf-Gesetz von 1953 nicht den Rechtszustand des Schelfmeeres,63 und 
erst seit 1966 nahmen sie eine Fischereizone von 9 sm, gerechnet von der 
äußeren Grenze der 3 sm breiten Territorialgewässer, in Anspruch.64 Mit der 
Sowjetunion erreichten die USA 1965 ein Abkommen über die Krabben
fischerei auf dem amerikanischen Schelf im Beringmeer;65 mit Japan hatten 
sie schon 1964 ein ähnliches Abkommen vereinbart. Zum Schutz der Fisch
bestände vor ihrer Atlantikküste schlossen die USA 1967 mit der Sowjetunion 
ein Abkommen, das die sowjetischen Fangmengen bestimmter Fischarten vor 
dem mittelatlantischen Küstenabschnitt der USA zwischen Long Island und 
Rhode Island gewichtsmäßig begrenzt, den Umschlag von den Trawlern auf 
die sowjetischen Mutterschiffe innerhalb der USA-Territorialgewässer ge
stattet und beide Partner verpflichtet, in der Laichzeit vom Fang abzu
sehen.66

Die Truman-Proklamationen von 1945 veranlaßten eine Reihe von lateiname
rikanischen Staaten, durch einseitigen Akt und gegen den Protest einiger
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kommen: „Sie zeigen sehr anschaulich, daß auch die schwierigsten Probleme, die 
im Zusammenhang mit der Ausbeutung der lebenden Ressourcen des Kontinental
schelfs« auftreten, durch Verhandlungen auf einer gerechten und gleichberechtigten 
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